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wurde das System e-dec Export entwickelt. Nachdem die 
Einführung in den letzten Jahren mehrmals verschoben 
wurde, ist e-dec Export seit Januar 2009 aktiv. Die Expor-
teure können jetzt ihre Exportabwicklung sukzessive 
darauf umstellen. 

Für die Exporteure ist nun entscheidend, wann die bishe-
rigen Verfahren «VAR» und «Formular 11.030» abgeschafft 
werden. Für VAR-Firmen gilt definitiv der 1. April 2010. 
Danach wird VAR stillgelegt und die Firmen müssen auf 
e-dec Export umstellen oder auf das Formular 11.030 zu-
rückgehen. Nicht-VAR-Firmen, dies sind zirka 90 Prozent 
aller Exporteure, sind von diesem Termin noch nicht be-
troffen. Sie können ihre Exporte weiterhin mit dem For-
mular 11.030 abwickeln. Die Abschaffung dieses Formu-
lars erfolgt nach Zollinformationen einige Zeit nach der 
Aufhebung der VAR. Angesichts der Tatsache, dass den 
KMU genügend Zeit für die Umstellung eingeräumt wer-
den muss, darf hier mit einem Zeitrahmen von ein bis 
zwei Jahren gerechnet werden. In der Speditionsbranche 
munkelt man von einer Zusatzgebühr, wenn nach dem 
1. April 2010 noch mit dem Formular 11.030 exportiert 
wird. Beim Zoll weiss man davon allerdings nichts! 

e-dec  Export:
Welche  Termine  gelten?
 Dominique Zihlmann

In der Schweizer Exportbranche wird 
das Thema e-dec Export zusehends ak-
tuell. Nicht nur Grossexporteure, son-
dern auch KMU müssen sich demnächst 
mit der Umstellung auseinandersetzen. 
Dabei ist der Zeitpunkt der Ablösung 

der bisherigen Verfahren ein Schlüsselkriterium, gelten 
doch nicht für alle Firmen die gleichen Termine. Doch 
kurz zur Vorgeschichte: Zirka 900 Exporteure mit gros-
sem Volumen wickeln ihren Export seit Jahren mit der 
vereinfachten Ausfuhrregelung VAR ab. Dabei handelt es 
sich um ein teilelektronisches Exportverfahren. Die rest-
lichen zirka 9000 Exporteure verwenden für ihre Exporte 
das Formular 11.030. Dieses wird von den Spediteuren 
teilweise im Zollsystem NCTS Export erfasst und so eben-
falls elektronisch abgewickelt.
 

Der Zoll will inskünftig die veraltete VAR ablösen und die 
ganze Exportabwicklung automatisieren. Die Ermäch-
tigung dazu ist im neuen Zollgesetz vom Mai 2008 fest-
gehalten. Zum Zweck der elektronischen Abwicklung 
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Für die e-dec-Abwicklung gibt es auf dem Markt bereits 
einige Softwareprodukte aus der VAR-Ebene. Es werden 
im nächsten Jahr noch weitere Lösungen folgen, die preis-
lich und leistungsmässig gezielt auf KMU zugeschnitten 
sind. Bei einigen Softwareherstellern und Dienstleistern 
spürt man zurzeit fast eine Goldgräberstimmung und ei-
nen extremen Umstellungsdruck auf die Exporteure. Für 
KMU gibt es einen guten Tipp: abwarten bis Mitte 2010 
und beobachten, wie sich e-dec bewährt und was auf dem 
Softwaremarkt neu dazukommt. Es steht danach noch 
genügend Zeit zur Verfügung, um die optimale KMU-
Lösung zu finden. Zudem kann später jederzeit von einer 
Outsourcing- zu einer Inhouselösung oder umgekehrt ge-
wechselt werden.  

Dominique Zihlmann ist Geschäftsführer der TransSoft GmbH in Lausen. 
Kontakt: www.transsoft.ch

Was bedeuten nun e-dec Export und die Termine für 
die Exporteure? Die VAR-Firmen werden ihre Hausauf-
gaben inzwischen gemacht und sich für einen Weg ent-
schieden haben. KMU werden sich im nächsten Jahr mit 
dem Thema befassen müssen. Dabei gibt es grundsätz-
lich zwei Wege: interne oder externe e-dec-Abwicklung. 
Beim vermeintlich einfachen Outsourcen gibt es einige 
Fallstricke zu beachten. Der Exporteur wird von einem 
Dienstleister, meist einem Spediteur, abhängig. Dem 
Dienstleister müssen alle exportrelevanten Firmendaten 
offengelegt werden. Der wichtigste Punkt ist jedoch, dass 
der Exporteur verpflichtet ist, die neue elektronische Ver-
anlagungsverfügung eVV (ehemals Ausfuhrdeklaration) 
während zehn Jahren mit Signatur, Prüfzertifikat und 
Prüfprotokoll elektronisch zu archivieren. Der Expor-
teur muss jederzeit und ohne Verzögerung Zugriff auf 
all diese mehrwertsteuerrelevanten Daten haben. Dies 
ist praktisch nur inhouse sichergestellt. Bei der Inhouse-
Lösung hat der Exporteur alle Abläufe und Daten unter 
Kontrolle. Er muss sich dazu eine e-dec-Software beschaf-
fen oder anmieten und sein Personal schulen. 
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